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Neue Chancen durch  
partielle Verwendung des IRBA 
gemäß CRR III

Manfred Puckhaber / Dirk Schieborn / Stephan Vorgrimler

Die dritte Fassung der Capital Require

ments Regulation (CRR III), die ab 2025 in 

Kraft treten wird, bietet Instituten neue 

Möglichkeiten zur Optimierung ihrer re

gulatorischen Eigenkapitalunterlegung 

für das Kreditrisiko. Grund dafür sind 

größere Freiheiten in der Verwendung 

unterschiedlicher Ermittlungsansätze (Kre

ditrisikostandardansatz (KSA) beziehungs

weise auf internen Ratings basierender 

Ansatz (IRBA)) auf den verschiedenen 

Teilportfolios eines Instituts. Dies betrifft 

grundsätzlich alle Institute, unabhängig 

vom Geschäftsmodell und der bisherigen 

Wahl des Ermittlungsansatzes. 

Daraus erwächst für jedes Institut die 

Chance, die neuen regulatorischen Opti

mierungspotenziale für sich zu bewerten 

und sich  individuell zu positionieren. Der 

Bedarf einer Auswirkungsanalyse ergibt 

sich allerdings nicht nur aus der Aussicht 

auf neue Möglichkeiten zur Kapitalent

lastung. Denn unbedachtes Verharren im 

Status quo der bisherigen Eigenkapitaler

mittlung kann ab 2025 dazu führen, dass 

sich der Kapitalbedarf für die Institute er

höht. Grund hierfür sind die anstehenden 

Anpassungen im bisherigen Standardan

satz in Form höherer Pauschalsätze für 

die risikogewichteten Aktiva (RWA) sowie 

der Output Floor im IRBA. Letzterer be

grenzt die mögliche Kapitaleinsparung, 

die sich durch die Verwendung des IRBA 

im Vergleich zum Standardansatz ergibt. 

Ziel und Auswirkungen

In diesem Artikel wird am konkreten Bei

spiel eines hypothetischen, aber typi

schen mittelgroßen genossenschaftlichen 

Instituts aufgezeigt, wie eine solche Son

dierungsrechnung strukturiert werden 

könnte und welche Einsparungspotenzia

le sich unter Einsatz welcher Projektauf

wände ergeben könnten.

Die CRR III soll die Widerstandsfähigkeit, 

Risikosensitivität und internationale Wett

bewerbsfähigkeit der europäischen Banken 

erhöhen und gleichzeitig die Finanzstabi

lität und den Verbraucherschutz fördern. 

Es ist unübersehbar, dass die EU das Ziel 

verfolgt, die Verfügbarkeit und Nutzung 

externer Ratings zu steigern. Die EU

Kommission erhofft sich durch die Ein

schränkung des IRBA in den Forderungs

klassen „Institute“ und „große Unterneh

men“ sowie bei Beteiligungen die 

Ein dämmung einer erheblichen Quelle 

unangemessener Schwankungen der RWA 

und damit die Steigerung der Vergleich

barkeit zwischen Instituten bei gleichzei

tiger Reduzierung der Komplexität.1)

Vergleichsrechnungen und Umfragen der 

EZB lassen im KSA wie im IRBA einen 

 Anstieg der Kapitalanforderungen um 8 

Prozent bis 10 Pozent erwarten. In Ein

zelfällen könnten im IRBA die Kapitalan

forderungen noch deutlich stärker an

steigen, da durch die Einführung des 

Output Floors bisherige Kapitaleinspa

rungen im IRBA gegenüber dem KSA teils 

massiv eingeschränkt werden.2) Eine Bei

spielrech nung der Autoren bestätigt die 

Beobachtungen der EZB insofern, als sie 

im KSA eine typische Steigerung der Ka

pi talanfor derungen um 8 Prozentpunkte 

indiziert.3)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass ein Verharren im Status quo für 

 Institute aller Ausrichtung und Größe, 

unabhängig vom verwendeten Kreditrisi

koansatz, zunächst grundsätzlich eine Er

höhung der Eigenkapitalanforderungen 

zur Folge haben wird. 

Beträchtliche  
Einsparpotenziale

Auf der anderen Seite ergeben sich auf

grund der Möglichkeit einer dauerhaften 

Teilanwendung des IRBA neue, teils be

trächtliche Einsparpotenziale durch stra

tegische Auswahl der Forderungsklassen 

* Beispielrechnung  Quelle: MSG Gillardon

Abbildung 1: Veränderung durch den neuen KSA (in Mill. Euro)*
Forderungsklasse EAD KSA alt RWA KSA alt RWA KSA neu Δ KSA RWA

Institute 485 34 51 49,5%

Unternehmen 1 432 1 077 1 088 1,0%

Immobilien 367 127 123  2,7%

Mengengeschäft 1 847 1 039 1 037  0,2%

QRRE 97 55 110 102,0%

Specialized Lending

Beteiligungen 104 104 261 150,0%

Kreditrisiko sonst. 668 51 51

OR und MR 14 14

Gesamt 5 000 2 501 2 736 9,4%
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mit der größten erwarteten RWAReduk

tion. Anspruchsvolle oder verhältnismä

ßig kleine Forderungsklassen, die etwa 

hinsichtlich der Datenverfügbarkeit oder 

der Anzahl von Ausfällen in der Model

lierung problematisch oder unverhältnis

mäßig aufwendig sind, können hingegen 

mittels des KSA bewertet werden. 

Diese künftige Wahlmöglichkeit kommt 

heutigen IRBAInstituten ebenso zugute 

wie KSAInstituten. Für KSAInstitute er

gibt sich etwa die Möglichkeit, in einem 

fokussierten Projekt nur ein bis zwei rele

vante Forderungsklassen in den IRBA zu 

überführen und damit dauerhaft bis zu 

27,5 Prozent der Eigenkapitalanforde

rungen im Vergleich zur Anwendung des 

KSA einzusparen. IRBAInstituten hinge

gen wird in einer Übergangsphase für 

strategisch ausgewählte Forderungsklas

sen ein vereinfachter Weg zurück in den 

KSA geebnet.

Besonderheiten der 
Genossenschaftlichen Finanzgruppe

Aus Sicht der Genossenschaftlichen Fi

nanzgruppe4) in Deutschland fällt bei den 

künftigen regulatorischen Veränderun

gen besonders ins Gewicht, dass die EU

Erleichterungen für kleine und mittlere 

Unternehmen, der sogenannte KMUFak

tor von typischerweise 76,19 Prozent, 

weiterhin gelten. Ferner wird in der EU 

zum Zwecke der Einstufung von Mengen

geschäftsforderungen weiterhin ein „wei

ches“ Granularitätskriterium bestehen, also 

der Verzicht auf das quantita tive Baseler 

Kriterium, das eine Volumenhöchstgren

ze für die einzelnen Engagements im 

Mengengeschäft von 0,2 Prozent des ge

samten Mengengeschäftsportfolios vor

sieht.

Dagegen werden weitere Wünsche des 

Bundesverbands der Deutschen Volks

banken und Raiffeisenbanken (BVR) wie 

etwa nach einem „KSAFreeze“ (also der 

Beibehaltung der bisherigen KSARegeln 

für kleine und nichtkomplexe Institute) 

und der Beibehaltung der NullAnrech

nung von jederzeit kündbaren Kredit

zusagen gemäß den veröffentlichten 

 Ergebnissen der Verhandlungen von EU

Kommission, Rat und Parlament nicht 

berücksichtigt.5)

Beispielrechnung neuer KSA

Auf Basis einer von den Autoren als ty

pisch angesehenen Genossenschaftsbank, 

die ihre Schwerpunkte in der Unterneh

mensfinanzierung und dem Mengenge

schäft hat (in Summe circa 75 Prozent der 

Bilanz), haben die Autoren die Auswir

kungen des neuen KSA auf die Eigenmit

telanforderungen und das Potenzial des 

IRBA für die wichtigsten Forderungs

klassen bestimmt. Mit einer Bilanzsumme 

von angenommenen 5 Milliarden Euro 

ergeben sich RWA von circa 2,5 Milliar

den Euro nach den bisherigen Vorschrif

ten im KSA („KSA alt“). Demgegenüber 

steigen die RWA durch die Regelungen 

der neuen CRR III („KSA neu“) bei voller 

Wirksamkeit, das heißt nach dem Ende 

aller Übergangsregelungen, um 9,4 Pro

zent (siehe Abbildung 1).

Anstiege sind insbesondere in der Forde

rungsklasse „Beteiligungen“ durch höhere 

Risikogewichte sowie in der Forderungs

klasse „Institute“ durch den Wegfall des 

Sitzlandratings zu beobachten. In Ab

bildung 1 sind Mengengeschäft und Un

ternehmensforderungen bereits in die 

Forderungsklassen des neuen IRBA auf

geteilt, sodass das Exposure der Forde

rungsklasse „QRRE“ mit den „qualifi zier

ten revolvierenden Forderungen im 

Mengengeschäft“ im neuen KSA durch 

die neu eingeführte Berücksichtigung 

(bedingungslos kündbarer) offener Zusa

gen ansteigt, was sich entsprechend 

durch Zuwachs der RWA auswirkt.

Die Mindestkapitalanforderungen stei

gen proportional zu den RWAAnforde

rungen, also für die untersuchte Beispiel

bank ebenfalls um 9,4 Prozent.

Um zu entscheiden, ob sich die Einfüh

rung des IRBA für einzelne Forderungs

klassen lohnen könnte, haben die Auto

ren eine typische Verteilung der Aktiva 

auf die verschiedenen Risikopositionen 

des neuen IRBA angenommen und dar

auf eine RWAErmittlung mit typischen 

Parametern für Ausfallwahrscheinlich

keitsverteilungen und mit den vorgege

benen LGDWerten (Loss Given Default) 

des BasisIRBA durchgeführt. Wenn im 

konkreten Fall eine jährliche Ausfall

wahrscheinlichkeit von rund 1 Prozent 

für das Mengengeschäft und von circa 
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0,7 Prozent für Unternehmen prognosti

ziert würde, ergibt die Berechnung die in 

Abbildung 2 angegebenen RWA. Sind die 

Annahmen zu optimistisch, ist die Be

rechnung entsprechend anzupassen.

Optimierungspotenzial durch 
Teilanwendung des IRBA

Die Differenz in den RWA zwischen der 

Anwendung des neuen KSA einerseits 

und der Anwendung des für alle darge

stellten Forderungsklassen eingeführten 

IRBA andererseits beträgt gut 1 Milliarde 

Euro. Trotz der höheren Unsicherheit, die 

sich aus der für die Durchführung der 

Beispielrechnung nötigen Annahme von 

Parametern ergibt, ist das Ergebnis für 

die Beispielbank eindeutig: Die Einfüh

rung des IRBA für Unternehmen und das 

Mengengeschäft (Retail) allein schöpft 

bereits mehr als 90 Prozent der mögli

chen RWAReduktion aus. 

Obwohl zwar die RWAReduktion für die 

neuen Forderungsklassen „mit Wohnim

mobilien besichertes Mengengeschäft“ 

und die „qualifizierten revolvierenden 

Forderungen im Mengengeschäft“ rela

tiv betrachtet größer ist, ist deren Größe 

zu klein, um eine erhebliche Auswirkung 

auf die GesamtRWA der Beispielbank zu 

haben.

Würde die Beispielbank alternativ mit 

sämtlichen Portfolios in den IRBA wech

seln, so betrüge die RWAErsparnis ge

genüber dem KSA nahezu 40 Prozent 

und läge somit deutlich über der Begren

zung auf 27,5 Prozent durch den maxi

malen finalen Output Floor nach Ende 

der Übergangsphase. Um das Ersparnis

potenzial unter Berücksichtigung des 

Output Floors optimal und gleichzeitig 

effizient auszunutzen, wäre es somit aus

reichend, mit den Forderungsklassen 

„Unternehmen“ und „Mengengeschäft“ 

in den IRBA zu wechseln.

Unterstellt man eine volle Ausreizung 

des RWAReduktionspotenzials in Höhe 

von 27,5 Prozent bei Teilanwendung des 

IRBA, so ergibt sich gemäß Abbildung 2 

eine Verringerung der Eigenkapitalanfor

derungen an die Beispielbank um mehr 

als 103 Millionen Euro. Selbst wenn man 

nur 2 Prozent zusätzliche Kapitalkosten 

für Ergänzungskapital annimmt, ergibt 

sich in unserem Beispiel ein Einsparpo

tenzial von über 2 Millionen Euro Kapi

talkosten jährlich.

* Beispielrechnung Quelle: MSG Gillardon

Abbildung 2: Simulation der IRBA-Einführung auf Teilportfolios (in Mill. Euro)*
Forderungsklasse EAD RWA KSA neu RWA IRBA neu Δ RWA

Institute 485 51 40  11

Unternehmen 1 505 1 112 654  459

Retail Wohnimmo 138 63 12  51

Mengengeschäft 2 003 1 127 617  509

QRRE 194 56 16  40

Specialized Lending

Beteiligungen 104 261 261

Kreditrisiko sonst. 668 51 51

OR und MR 14 14

Gesamt 5 097 2 736 1 666  1 070

Der jährlichen Kapitalkostenersparnis im 

IRBA stehen die einmaligen Aufwände 

für die Einführung und die kontinuier

lichen Aufwände für die Aufrechterhal

tung des IRBA gegenüber. Doch selbst 

wenn man mit Projektkosten von mehre

ren Hunderttausend Euro und laufenden 

Kosten für die erweiterte Nutzung der 

Ratingplattform, die Investitionen in zu

sätzliche Datenqualitätssicherung und 

externe Expertise, Mitarbeiterkapazitä

ten für eine unabhängige, organisato

risch getrennte Validierungseinheit sowie 

sonstige Kosten für aufsichtliche Prüfun

gen oder Revision kalkuliert, amortisiert 

sich die Einführung des IRBA für einzelne 

relevante Forderungsklassen in kürzester 

Zeit. Dies spricht somit klar für die Ein

führung des IRBA für strategisch ausge

wählte Portfolios.

Partielle Einführung des IRBA: 
Abwägung von Kosten und Nutzen

Dagegen besteht aufgrund des Rück

gangs der Nachfrage nach Immobilienfi

nanzierungen aktuell vermutlich kein 

Mangel an Eigenkapital. Die Prognosen6) 

gehen jedoch davon aus, dass aus ver

schiedenen Gründen nach der aktuellen 

„Delle“ die Nachfrage nach Immobilien 

wieder ansteigen wird. 

Somit ist diese Verschnaufpause zu nut

zen, um sich als Bank wettbewerbsfähi

* Beispielrechnung Quelle: MSG Gillardon

Abbildung 3: Vergleich der RWA je Forderungsklasse (in Mill. Euro)*
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ger aufzustellen, wenn das Kreditge

schäft wieder anzieht und Eigenkapital 

zu einer knappen Ressource wird. Zudem 

ist die Umstellung auf den IRBA ein stra

tegisches Projekt, das die Wettbewerbsfä

higkeit verbessert und durch risikosensiti

ve Messung die  Fähigkeiten und Präzision 

der internen Portfoliosteuerung steigert.

Egal, ob vorhandene Modelle des genos

senschaftlichen Verbundes oder eigen

entwickelte Ratingverfahren eingesetzt 

werden, die hohen Volumina der am 

stärksten belegten Segmente bieten eine 

ausreichende Datengrundlage für die so

lide IRBAAnwendung. Die langjährige 

Erfahrung der Autoren mit der Einfüh

rung des auf internen Ratings basieren

Die neue CRR

Die CRR III passt den Kreditrisikostan

dardansatz (KSA) wie folgt an:

1.  Statt des Sitzlandratings für Banken 

ohne externes Rating wird der soge

nannte Standardised Credit Risk Assess

ment Approach (SCRA) auf Basis auf

sichtlicher Kennzahlen eingeführt, mit 

Risikogewichten zwischen 30 Prozent 

(A+) und 150 Prozent (C).

2.  Wohnimmobilienkredite erhalten für 

bis zu 55 Prozent des Immobilienwerts 

ein Risikogewicht von 20 Prozent. Der 

Rest wird unbesichert behandelt.

3.  Bei gewerblichen Immobilienkrediten 

steigen die Risikogewichte für bis zu 

55 Prozent des Immobilienwerts auf 

60 Prozent. Der darüber hinausgehende 

Teil gilt als unbesichert. Immobilienent

wickler und nachrangige Forderungen 

erhalten ein Risikogewicht von 150 Pro

zent.

4.  Projekt, Objekt und Commodities

Finanzierungen ohne Immobilien erhal

ten Risikogewichte zwischen 80 Prozent 

und 130 Prozent.

5.  Beteiligungen erhalten generell Risi

kogewichte von 250 Prozent, während 

spekulative Beteiligungen mit besonders 

hohen (400 Prozent) und staatlich ge

förderte Beteiligungen mit geringeren 

(100 Prozent) Sätzen bedacht werden.

6.  Für bestimmte revolvierende Forde

rungen im Mengengeschäft wird eine 

neue Klasse sogenannter „Transaktoren 

Risikopositionen“ mit einem Risikoge

wicht von 45 Prozent eingeführt. Eine 

Besonderheit ist hierbei, dass auch au

ßerbilanzielle Positionen (offene Kredit

linien) zu 10 Prozent in das Exposure at 

Default (EAD) einbezogen werden müs

sen. Sonstige Retailforderungen behal

ten ihr Risikogewicht von 75 Prozent.

7.  Auslandsbanken könnten vom „Cur

rency Mismatch“ (Kredit und Einnahme

quelle des Schuldners in verschiedenen 

Währungen) betroffen sein. Es gibt wei

tere Anpassungen bezüglich des CVA

Risikos und Gegenparteiausfallrisikos.

8.  Der KMUUnterstützungsfaktor und 

die Möglichkeit, bestimmte länderspe

zifische Anpassungen zu erlauben, be

stehen weiter. Insbesondere bleibt der 

„Hard Test“ erhalten, der gegebenen

falls Erleichterungen für Immobilienfi

nanzierungen zulässt.

Folgende Änderungen ergeben sich für 

den auf internen Ratings basierenden 

Ansatz für Kreditrisiken (IRBA):

1.  Die Anforderung zur vollumfänglichen 

Anwendung des IRBA entfällt. Stattdes

sen kann er künftig für einzelne Forde

rungsklassen selektiv genutzt werden.

2.  Risikopositionsklassen werden granu

larer und näher am KSA definiert, dar

unter neue Klassen für Regionalregie

rungen und öffentliche Einrichtungen 

sowie für wohnimmobilienbesicherte 

Retailforderungen und Qualifizierte Re

volvierende Retailforderungen (QRRE).

3.  Die Verwendung des fortgeschritte

nen IRBA wird für Low Default Port

folios (LDP) eingeschränkt (außer bei 

Staatsanleihen).

4.  Beteiligungspositionen dürfen künf

tig nicht mehr auf Basis interner Ra

tings, sondern ausschließlich durch den 

Standardansatz bewertet werden.

5.  Die regulatorisch erlaubten Kreditrisi

kominderungstechniken im IRBA wer

den an die im KSA angeglichen.

6.  Die Input Floors für Ausfallwahr

scheinlichkeit (Probability of Default – 

PD), Ausfallverlustquote (Loss Given De

fault – LGD) und Konversionsfaktor (Credit 

Conversion Factor – CCF) werden erhöht.

7.  Im IRBABasisansatz erfolgt eine An

passung aufsichtlicher Parameter, insbe

sondere eine Absenkung der LGD für 

unbesicherte Unternehmensforderun

gen. Der Korrekturfaktor von 1,06 in 

der IRBAFormel entfällt.

8.  Ein Output Floor, der ab 2025 einge

führt wird, beschränkt das maximale 

RWAEinsparpotenzial für Institute, die 

den IRBA (gegebenenfalls partiell) an

wenden, gegenüber einer reinen An

wendung des KSA. Für diesen Mecha

nismus bestehen übergangsweise bis zur 

vollständigen Wirksamkeit im Jahr 2030 

zusätzliche Erleichterungen.

Um den Output Floor zu ermitteln, 

müssen Institute den Kapitalbedarf für 

jede Risikoart sowohl nach internen 

Modellen als auch nach dem jeweiligen 

Standardansatz berechnen. Denn die Be

schränkung der möglichen Kapitalerspar

nis durch interne Modelle (etwa dem 

IRBA) bezieht sich auf die Summe aller 

Risikopositionen und arten und findet 

sowohl für Tochtergesellschaften als 

auch auf Konzernebene Anwendung.

Übergangsphasen gelten für verschie

dene Regelungen, zum Beispiel bis 2033 

für niedrigere Risikogewichte für Immo

biliensicherheiten und bei der schritt

weisen Einführung der Berücksichti

gung offener Kreditlinien. 
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den Ansatzes zeigt, dass weniger die Ver

fügbarkeit und Qualität von Modellen 

eine Herausforderung darstellen wird. Ty

pische Hürden sind vielmehr die Daten 

und Prozesse, die für den Betrieb not

wendig sind. Die Aufsicht erwartet eine 

klare und gelebte Prozessdefinition der 

Intensiv und Problemkreditbearbeitung 

und eine nachvollziehbare Datenhistorie 

für Zahlungsströme und ausfallrelevante 

Prozessinformationen. Obwohl diese An

forderungen generell gelten, spielen sie 

bei der Einführung des IRBA eine beson

ders entscheidende Rolle.

Aussitzen keine Option

Die Einführung des IRBA für Forderungs

klassen aus dem Mengengeschäft führt 

im Gegensatz zur Einführung für Unter

nehmen zudem zur Notwendigkeit, auch 

für die Ausfallhöhe (LGD) eine eigene 

Schätzung zu implementieren. Dem steht 

eine anspruchsvollere Ratingdurchfüh

rung für Unternehmen gegenüber. Ob 

bei der betrachteten Beispielbank somit 

letztlich nur mit einem Forderungsseg

ment oder mit beiden relevanten Klassen 

der Übergang in den IRBA vorgenommen 

werden sollte, hängt im konkreten Fall 

natürlich noch von weiteren Faktoren 

und strategischen Erwägungen ab, deren 

Berücksichtigung in diesem Beispielfall 

bewusst ausgeblendet wurde, um die 

grundlegenden Mechanismen aufzuzei

gen. 

Sowohl die qualitativen Betrachtungen 

als auch die quantitativen Ergebnisse an

hand der hypothetischen Beispielbank 

lassen ein eindeutiges Fazit zu: Unabhän

gig von Geschäftsmodell, Größe und bis

heriger Ausrichtung in der Kreditrisiko

messung sollten Institute die Zeit bis zum 

Inkrafttreten der CRR III im Jahr 2025 

nutzen, um individuell optimale Strate

gien zu entwickeln, wie sie sich in der 

Gemengelage künftiger Einsparpotenzia

le, Einschränkungen, Wahlmöglichkeiten 

sowie Parameteranpassungen in KSA und 

IRBA aufstellen möchten. Ein Verharren 

* Beispielbank  Quelle: MSG Gillardon

Abbildung 4: Berechnung der Mindestkapitalanforderungen (in Mill. Euro)*

Kapitalanforderung Faktor 
in Prozent

Eigenmittelanforderung  
KSA neu

Säule1Kapitalanforderung 8,00% 219

Kapitalerhaltungspuffer 2,50% 68

SREPAufschlag 1,50% 41

antizyklischer Kapitalpuffer 0,75% 21

Managementaufschlag 1,00% 27

Summe 13,75% 376

Fußnoten
1)  Erläuterung im Vorschlag der EUKommission zur 
CRR III vom 27.10.2021
2)  EBA, BASEL III Monitoring Exercise– Results based 
on Data as of 31 December 2021, September 2022, 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/docu
ments/files/document_library/Publications/Re
ports/2022/Basel%20III%20monitoring%20re
port/1039928/Basel%20III%20monitoring%20re
port%20as%20of%20December%202021.pdf
3)  „Eigenkapitalentlastung durch optimierte Ver
wendung des IRBA nach CRR III“, Puckhaber, Schie
born, Vorgrimler, Die Bank, 30.06.2023
4)  Vgl. BVRPositionen Nr. 5, Oktober 2020.
5)  Presidency debriefing on the outcome of the tri
logue (bzgl. CRR III und CDR VI), 7. Juli 2023, https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST11409
2023REV1/en/pdf
6)  „Wie unerreichbar ist der Traum einer eigenen 
Immobilie?“, Handelsblatt, 18.07.2023, https://www.
handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien
marktwieunerreichbaristdertraumeinereige
nenimmobilie/29243708.html

im Status quo und schlichtes „Aussitzen“ 

ist dabei keine Option.


